Dienstvertrag/Teilzeitbeschäfti​gung bei Arbeitertätigkeit

DIENSTVERTRAG

1.
Einstellung
Herr/Frau …
wohnhaft …
geboren am …
Staatsbürgerschaft …


tritt mit … in die Dienste der Firma …, im Folgenden kurz Arbeitgeber genannt, als teilzeitbeschäftigte(r) Arbeitnehmer(in) ein.

2.
Dienstverwendung
Der (Die) Arbeitnehmer(in) wird zunächst als … beschäftigt.
Der (Die) Arbeitnehmer(in) ist darüber hinaus verpflichtet, auf entspre​chende Weisung des Arbeitgebers alle mit dieser Dienstverwendung ver​bundenen Arbeiterdienstleistungen zu verrichten.
Dem Arbeitgeber bleibt es vorbehalten, dem Arbeitnehmer (der Arbeit​nehmerin) eine andere Dienstverwendung zuzuweisen und ihn (sie) auch in anderen Betriebsstätten des Unternehmens einzusetzen.
Der (Die) Arbeitnehmer(in) ist auch mit einer vorübergehenden Dienst​verwendung an anderen Dienstorten (gegen Vergütung der damit verbun​denen Mehraufwendungen)*) einverstanden.

3.
Arbeitszeit

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 6 Stunden (Teilzeitbeschäftigung)

Die Arbeitszeit teilt sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage auf:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
*) Nichtzutreffendes bitte streichen!


Die Einteilung der täglichen Arbeitszeit sowie deren vorübergehende oder dauernde Abänderung obliegt dem Arbeitgeber, von gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Einschränkungen abgesehen.
Für den Fall, dass der (die) Arbeitnehmer(in) noch von anderen Arbeit​gebern beschäftigt wird, erklärt er (sie) ausdrücklich, dass alle Beschäf​tigungen zusammen die gesetzliche Höchstgrenze der Wochenarbeitszeit von 40 Stunden nicht überschreiten.

4.
Probemonat
Es wird vereinbart, dass innerhalb des ersten Monats das Dienstverhält​nis von beiden Seiten jederzeit und ohne Angabe von Gründen gelöst werden kann.
Wird das Dienstverhältnis über die Probezeit hinaus ohne besondere Be​fristung fortgesetzt, geht es in ein solches auf unbestimmte Zeit über.

5.
Entlohnung
Als Arbeitslohn wird ein Bruttomonatslohn von … vereinbart.
Die Lohnzahlung erfolgt im Nachhinein jeweils am Letzten des Kalen​dermonats.
Der Lohn sowie alle sonstigen aus dem Dienstverhältnis resultierenden finanziellen Leistungen – insbesondere Weihnachtsremuneration, Ur​laubszuschuss und Abfertigung – werden auf ein vom Arbeitnehmer (von der Arbeitnehmerin) ehestmöglich bekannt zu gebendes Konto bei einem inländischen Kreditinstitut überwiesen.
Bis zur Bekanntgabe des Kontos hat der (die) Arbeitnehmer(in) sämtli​che Zahlungen beim Arbeitgeber zu beheben.

6.
Überstunden und Mehrarbeit
Der (Die) Arbeitnehmer(in) verpflichtet sich, auf entsprechende Anord​nung Mehr- und Überstunden zu leisten.

7)
Dienstverhinderung
Dienstverhinderungen infolge von Krankheit oder Unglücksfall hat der (die) Arbeitnehmer(in) dem Arbeitgeber unverzüglich, das heißt grund​sätzlich noch am Tage des Eintritts der Verhinderung, bei sonstigem Ver​lust des Anspruches auf Entgelt für die Dauer der Säumnis, telefonisch oder schriftlich zu melden.
 
Der Arbeitgeber hat bei jeder Dienstverhinderung das Recht, die Vorlage einer Bestätigung des Vertragsarztes des für den Mitarbeiter zuständigen Krankenversicherungsträgers oder eines Amtsarztes über Ursache und voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu verlangen.
Die Bestätigung muss, bei sonstigem Verlust des Anspruches auf Entgelt für die Dauer der Säumnis, spätestens am 3. Tag nach Eintritt der Dienst​verhinderung beim Arbeitgeber einlangen.
Ist der (die) Arbeitnehmer(in) durch andere wichtige, seine (ihre) Person betreffende Gründe an der Leistung seiner (ihrer) Dienste verhindert, hat er (sie) den Arbeitgeber wenn möglich bereits vor Eintritt der Verhinde​rung, jedenfalls aber unverzüglich nach demselben, hievon in Kenntnis zu setzen.

8.
Kündigung durch den Arbeitgeber
Das Dienstverhältnis kann vom Arbeitgeber unter Einhaltung der kollek​tivvertraglichen Kündigungsfrist jeweils mit Ende einer jeden Lohnwo​che gelöst werden.

9.
Kündigung durch den (die) Arbeitnehmer(in)
Vom Arbeitnehmer (Von der Arbeitnehmerin) kann das Dienstverhältnis unter Einhaltung der kollektivvertraglichen Kündigungsfrist jeweils mit dem Ende einer jeden Lohnwoche gelöst werden.

10.
Verfall von Ansprüchen
Ansprüche des (der) Arbeitnehmers (Arbeitnehmerin) aus dem Dienst​verhältnis sind bei sonstigem Verfall gegenüber dem Arbeitgeber inner​halb von 3 Monaten nach ihrer Fälligkeit schriftlich geltend zu machen.

11.
Meldepflichten des (der) Arbeitnehmers (Arbeitnehmerin)
Der (Die) Arbeitnehmer(in) ist verpflichtet, jede Änderung seiner (ihrer) Personalien sowie Wohnungs- bzw Zustelladresse dem Arbeitgeber un​verzüglich schriftlich bekanntzugeben.

12.
Anwendung sonstiger Bestimmungen
Auf das Dienstverhältnis finden neben den allgemeinen arbeitsrechtli​chen Bestimmungen auch jene des Kollektivvertrages für … Anwen​dung.

13.
Der Kollektivvertrag sowie die für das gegenständliche Dienstverhältnis maßgeblichen bzw maßgeblich werdenden Betriebsvereinbarungen lie​gen im Personalbüro zur Einsicht auf.


. . . . . . . . .


Ort/Datum


. . . . . . . . . . . . . 


 . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Arbeitnehmer(in)


Arbeitgeber
